
Auf Nachfrage von Herrn Dr. Michalides bestätigt Herr Schulte, dass die Aufhebung des 
Sperrvermerks entgegen des Beschlussvorschlages selbstverständlich auch durch den Rat 
erfolgen kann; der Beschlussvorschlag ist entsprechend abzuändern.  
 
Es folgt nun die Abstimmung.  
 
 


